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Anerkennung externer Sporteingangsprüfung  

Vor einer Anerkennung externe Sporteingangsprüfungen werden diese zunächst auf Gleichwertigkeit 

geprüft. Teilweise müssen für eine Anerkennung Prüfungsteile nachgeholt werden. Weichen die 

Prüfungsanforderungen zu stark von den Anforderungen des Landes Baden-Württemberg ab, kann 

keine Anerkennung vorgenommen werden.   

Nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die Möglichkeit der Anerkennung. Für Nachprüfungen ist 

eine fristgerechte Anmeldung zum Haupttermin erforderlich. Die Leistungen der externen 

Sporteingangsprüfung sind vom Ausrichter zu bestätigen und bei der Anmeldung vorzuweisen.  

Bayern wird nicht anerkannt 

Deutsche Sporthochschule Köln weiblich:   1 Spiel und Tanz (komplett) 
männlich:  2 Spiele 

Ruhr-Universität Bochum weiblich:   1 Spiel und Tanz (komplett) 
männlich:  2 Spiele 

Humboldt-Universität zu Berlin wird nicht anerkannt 

Universität Bielefeld wird nicht anerkannt 

TU Carolo Wilhelmina Braunschweig wird nicht anerkannt 

TU Chemnitz wird nicht anerkannt 

TU Darmstadt wird nicht anerkannt 

TU Dortmund wird nicht anerkannt 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt wird nicht anerkannt 

Universität Erfurt wird nicht anerkannt 

Universität Duisburg-Essen weiblich:  wird nicht anerkannt! 
männlich:  Leichtathletik (Kurzstrecke)  
  Turnen (1 Gerät) 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main 

weiblich:   Turnen (1 Gerät) 
männlich:  Turnen (1 Gerät) 

Justus-Liebig-Universität Gießen wird nicht anerkannt 

Georg-August-Universität Göttingen wird nicht anerkannt 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald wird nicht anerkannt 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg weiblich:   Turnen (1 Gerät) 
männlich:  Turnen (1 Gerät), 1 Spiel 

Universität Hamburg wird nicht anerkannt 

Leibniz Universität Hannover wird nicht anerkannt 

Stiftung Universität Hildesheim wird nicht anerkannt 

Friedrich-Schiller-Universität Jena wird nicht anerkannt 

TU Kaiserslautern wird nicht anerkannt 

Universität Kassel weiblich:   Leichtathletik (Sprung) 
männlich:  Leichtathletik (Sprung) , 1 Spiel 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird nicht anerkannt 

Universität Koblenz-Landau wird nicht anerkannt 

Universität Leipzig weiblich:   1 Spiel und Tanz (komplett) 
männlich:  2 Spiele 

Universität Lüneburg wird nicht anerkannt 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird nicht anerkannt 

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz wird nicht anerkannt 

Philipps-Universität Marburg wird nicht anerkannt 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster wird nicht anerkannt 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg weiblich:   Turnen (1 Gerät) 
männlich:  Turnen (1 Gerät), 1 Spiel 

Universität Osnabrück wird nicht anerkannt 

Universität Paderborn wird nicht anerkannt 

Potsdam wird nicht anerkannt 

Universität Rostock weiblich:   Tanz (komplett) 

Saarbrücken weiblich:   Turnen (1 Gerät), 1 Spiel 
männlich: wird nicht anerkannt! 


